
Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Nr.
Sozialamt 166/2004/1

Betreff:

Umsetzung des SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
1. Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft
2. Regelung der Übergangszeit bis zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft
3. Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis
    Warendorf

Beratungsfolge Termin

Kreisausschuss 02.12.2004
Berichterstattung: Herr KD Dr. Börger

Kreistag 10.12.2004
Berichterstattung: Herr KD Dr. Börger

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Falls ja:
Im Haushaltsplan vorgesehen: ja nein

Hhst. Betrag (EUR)
                                        

1) 2)
Investitionskosten/einmalige Ausgaben:

insgesamt:            EUR

Beteiligung Dritter:            EUR

Belastung Kreis Warendorf:            EUR

Laufende Kosten jährlich:

insgesamt:            EUR

Beteiligung Dritter:            EUR

Belastung Kreis Warendorf:            EUR
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Erläuterungen:

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2004 empfohlen, § 9 Abs. 3 des
Vertragsentwurfes über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft
dahingehend zu ergänzen, dass dem Beirat eine Vertreterin der
Gleichstellungsbeauftragten angehört.

§ 9  Abs. 2 und 3 des Vertragsentwurfes erhalten demnach folgende Fassung:

§ 9

Beirat

(2) Der Beirat hat 14 Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden. Die Mitglieder des
Beirates werden auf Vorschlag der in Abs. 3 genannten Institutionen von der
Trägerversammlung bestellt.

(3) Dem Beirat gehören an:
je ein Vertreter

- der Vertragspartner
- der Gemeinden
- der Bildungsträger
- der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- der Regionalagentur Münsterland
- der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege
- der Regionalstelle Frau  & Beruf im Kreis Warendorf
- der Kreishandwerkerschaft Warendorf
- der Industrie- und Handelskammer
- der Gewerkschaften
- der Arbeitgeberverbände
- der START Zeitarbeit NRW GmbH
- der Gleichstellungsbeauftragten.
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1.
Amtsleitung

2.
Dezernent

3.
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen
Auswirkungen)

4.
Landrat


